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DIE GEMEINDE ZUM WOHLFÜHLENzugestellt durch Post.at

Amtliche Mitteilung Nr. 342

alle Hundehalterinnen und Hundehalter – Vorlage eines ent-
sprechenden Nachweises bei der Meldung eines Hundes 
bei der Gemeinde. 

 ⇒ Für alle vor dem 1. Juni 2023 gemeldeten Hund gilt eine 
Übergangsfrist bis zum 1. Juni 2025, um den Versiche-
rungsnachweis bei der Gemeinde vorzulegen.

 ⇒ Festlegung einer neuen Obergrenze zur Haltung von maxi-
mal fünf Hunden in einem Haushalt.

Nähere und weitere Informationen auf der Homepage der NÖ 
Landesregierung
www.noe.gv.at/noe/Tierschutz/Hundehaltegesetz.html

Schwimmbad füllen - Bitte melden!
Die Zeit für das Befüllen der privaten Schwimmbäder ist da.

Damit es zu keinen Engpässen in der Trinkwasserversorgung 
kommt, ist eine zeitlich gestaffelte Vorgangsweise für das Befül-
len unbedingt notwendig. Daher bitten wir Sie, vor dem Befüllen 
Ihres Schwimmbades mit unseren Wassermeistern

Herrn Karl Mayer - Tel. Nr. 0664/363 89 64  oder
Herrn Franz Babinger - Tel. Nr. 0664/530 55 30

diesbezüglich Kon-
takt aufzunehmen. 
Nur dadurch kann si-
cher gestellt werden, 
dass die Gemeinde 
die Trinkwasserver-
sorgung aufrecht er-
halten kann!

Wir bitten aus Gründen der Solidarität mit allen Wasserbeziehern 
um Einhaltung dieser Vorgangsweise und bedanken uns für Ihr 
Verständnis!

Ihr Bürgermeister

Ing. Leopold Gruber-Doberer

Änderung des NÖ Hundehal-
tegesetzes

Mit 1. Juni 2023 tritt die Änderung des 
NÖ Hundehaltegesetzes in Kraft. Au-
ßerdem wird die derzeit aufrechte NÖ 
Hundehalte-Sachkundeverordnung am 
1. Juni 2023 durch die NÖ Hundehalte-
Sachkundeverordnung 2023 ersetzt.

Durch die Novelle des NÖ Hundehaltegesetzes, die am  
1. Juni 2023 in Kraft treten wird, werden weitere Maßnahmen 
zur Verhinderung von Personengefährdungen durch Hunde 
möglichst vermieden werden. Als Maßnahmen dafür sind unter 
anderem neu vorgesehen:

 ⇒ Meldepflicht für alle ab 1. Juni 2023 neu angeschafften 
Hunde bei der örtlich zuständigen Gemeinde – jedoch mit 
zahlreichen Ausnahmen (Jagdhunde, Behindertenhunde, 
etc.).

 ⇒ Verpflichtender „NÖ Hundepass“ (Kurs zur allgemeinen 
Sachkunde) für Halterinnen und Halter von Hunden vor der 
Aufnahme einer Hundehaltung ab 1. Juni 2023 – Vorlage 
des NÖ Hundepasses bei der Anmeldung des Hundes bei 
der Gemeinde (mit Nachfrist bis 6 Monate für die Vorlage).

 ⇒ Einführung einer einheitlichen Haftpflichtversicherung  
(€ 725.000 pro Hund für Personen- und Sachschäden) für 

Geschätzte Ruprechtshofenerinnen und Ruprechtshofener!
Liebe Jugend!
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